
Anderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz
über den Wald
(Vom 3. Mai2015)

(Erlassen von der Landsgemeinde am 3. Mai 2015)

GS lX EI1l1, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wdd vom
7. Mai 1995 (Stand 1. September 2014), wird wie folgt geändert:

Art. 11 Abs. 2 (geändert),Abs.3 (geändert), Abs.4 (neu)

'Das zuständige Departement bezeichnet im Einvernehmen mit den Waldei-
gentümern, nach Anhören der zuständigen Gemeindebehörde, der Eigentü-
mer der Strassen und des Bodens jene Verkehrswege, die im Sinne von Arti-
kel 15 WaG als Waldstrassen gelten.
3 Zusätzlich zu den durch den Bund festgelegten Ausnahmen kann der
Kanton die Benützung von Waldstrassen zu folgenden Zwecken genehmi-
gen:
a. (geändert) Bewirtschaftung Land- und Alpwirtschaft;
b. (geändert)öffentlicheAufgaben;
c. (geändert) Jagd gemäss kantonalen Jagdvorschriften;
d. (geändert) Zufahrt zu rechtmässig erstellten Wohnbauten;
e. (neu) Organisation standortgebundener öffentlicher oder im öffentli-

chen lnteresse liegender Veranstaltungen.
f. (neu) Die Gemeinden können zusätzliche Ausnahmen zulassen und

diese vom Erteilen einer Bewilligung abhängig machen.
o D¡e Ausnahmen werden in einem Fahrbewilligungsreglement von den
Gemeinden festgelegt. Die Reglemente bedürfen der Genehmigung durch
die zuständige kantonale Verwaltungsbehörde im Einvernehmen mit der
Kantonspolizei und nach Anhören der Eigentümer der Strassen und des Bo-
dens. Bewilligungen gestützt auf die genehmigten Fahrbewilligungsregle-
mente erteilt die zuständige Gemeinde.

il.

GS Vll Dl11l4, Verordnung zum Strassenverkehrsrecht und zu den Strassen-
verkehrsabgaben vom 16. Dezember 1985 (Stand 7. Mai 2006), wird wie folgt
geändert:
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Art. 1a Abs. 2 (neu)

'Be¡ Ausnahmen ftir das Befahren von Waldstrassen bleiben die Zuständig-
keiten gemäss Artikel 11 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz uber
den Wald vorbehalten.

ilt.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens der Änderun-
gen

IV
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Synopse

Änderung des EinführungsgeseÞes zum BundesgeseÞ über den watd

Art. 11
Motorfahzeuwerkehr (ArL 15 WaG)

1 Wald und Waldstrassen d|rfen gemäss Artikel 15 Absatz 1 WaG nur zu forsfli-
chen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden.

2 Das zuständige Departement bezeichnet im Einvernehmen mit den Waldei-
gentümern, nach Anhören der zuständigen Gemeinderäte, der Eigentümer der
Strassen und des Bodens jene Verkehrswege, die im Sinne von Artikel 15 WaG
als Waldstrassen gelten. Dabei sind namentlich der tatsächliche Gebrauch, die
Eignung der Strasse sowie die Herkunft der ausgerichteten Förderungsbeiträge
zu berücksichtigen.

3 Zusätzlich zu den durch den Bund festgelegten Ausnahmen kann die Kantons-
polizei, im Einvernehmen mit der zuständigen kantonalen Verwaltungsbehörde
und den zuständigen Gemeinderåten und nach Anhören der Eigentümer der
Strassen und des Bodens, die Benritzung von Waldstrassen zu folgenden
Zwecken gestatten, sofern die Strassenträgerschafi die Fahrbewilligungspraxis
geregelt hat:

a. Land- und Alpwirtschaft;

b. Unterhalt von Werken des ötfentlichen lnteresses;

2 Das zuständige Departement bezeichnet im Einvernehmen mit den Waldei-
gentümem, nach Anhören der zuständigen
der Eigentümer der Strassen und des Bodens jene Verkehrswege, die im Sinne
von Artikel 15 WaG als Waldstrassen gelten

ie Herl<unft der ausgeriehþter
igeâ.

3 ZusåElich zu den durch den Bund festgelegten Ausnahmen kann die Kantens
ffier
und den zuständigen Gemeinderäter urd naeh Anhören der Eigentumer der

die Benützung von Waldstrassen zu folgenden
Zwecken +güñgspraxis-
eeFese+fhatqenehmiqen:

a. Bewirtschaftung Land- und Alpwirtschaft;

b.;

Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den
Wald

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am 3. Mai 2015)

t.

GS lX E/1/1, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald vom
7. Mai 1995 (Stand 1. September 2014), wird wie folgt geändert:
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c. Jagd
schriften;

o.

bauten:

e. Organisation standortgebundener öffentlicher oder im öffentlichen lnteresse lie-
gender Veranstaltungen.

f. Die Gemeinden können zusätzlicheAusnahmen zulassen und diese vom Ertei-
len einer Bewilligung abhängig machen.

4 Die Ausnahmen werden in einem Fahrbewilligungsreglement von den Gemein-
den festgelegt. Die Reglemente bedürfen der Genehmigung durch die zuständíge
kantonale Venrualtungsbehörde im Einvernehmen mit der Kantonspolizei und
nach Anhören der Eigent[]mer der Strassen und des Bodens. Bewilligungen ge-
sttltzt auf die genehmigten Fahrbewilligungsreglemente erteilt die zuständige
Gemeinde.

il.

GS Vll Dl1114, Verordnung zum Strassenverkehrsrecht und zu den Strassenver-
kehrsabgaben vom 16. Dezember 1985 (Stand 7. Mai2006), wird wie folgt geän-
dert:

2 BeiAusnahmen für das Befahren von Waldstrassen bleiben die Zuständigkeiten
gemäss Artikel 11 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den
Wald vorbehalten.

c. Jagd, insbesondere Abtransport von Schalenwild;

d. weitere notwendige Dienste, die in Zusammenhang mit der zulässigen Nutzung
des erschlossenen Gebietes stehen.

I Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Amt) ist die kantonale Strassenver-
kehrsbehörde.

Art. 1a
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

il.
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Keine anderen E/asse aufgehoben

tv.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens der Anderungen.

tortl

[Behörde]




